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Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §10;

BewG 1955 §2 Abs1;

1. BewG 1955 § 10 heute

2. BewG 1955 § 10 gültig ab 30.07.1955

1. BewG 1955 § 2 heute

2. BewG 1955 § 2 gültig ab 30.07.1955

Rechtssatz

Das Bewertungsgesetz will nicht einen subjektiven Wert für den Steuerp7ichtigen feststellen, sondern allgemeine

objektive Werte 9nden (vgl. auch § 10 BewG 1955, wonach persönliche Verhältnisse wie auch

Verfügungsbeschränkungen nicht zu berücksichtigen sind). Dies ist auch schon daraus ersichtlich, dass ein

Einheitswert nicht für den Abgabep7ichtigen, sondern für die wirtschaftliche Einheit festgestellt wird (vgl. Langer,

Bewertungsgesetz, 14 f).Das Bewertungsgesetz will nicht einen subjektiven Wert für den Steuerp7ichtigen feststellen,

sondern allgemeine objektive Werte 9nden vergleiche auch Paragraph 10, BewG 1955, wonach persönliche

Verhältnisse wie auch Verfügungsbeschränkungen nicht zu berücksichtigen sind). Dies ist auch schon daraus

ersichtlich, dass ein Einheitswert nicht für den Abgabep7ichtigen, sondern für die wirtschaftliche Einheit festgestellt

wird vergleiche Langer, Bewertungsgesetz, 14 f).
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